
Wahl der Delegierten für die 
Amtsperiode 2017 bis 2021

Wahlkreis Schwyz (1 Sitz)

Die Versicherungsnehmer der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG sind automatisch 
Mitglieder der Pax Holding (Genossenschaft) und besitzen das Recht, bei der Zusammensetzung des obers-
ten Organs unserer Gesellschaft, der Delegiertenversammlung, mitzubestimmen. Die Amtszeit der Delegier-
ten, welche die Interessen der Versicherungsnehmer seit 2013 in der Pax Holding (Genossenschaft) vertreten 
haben, läuft demnächst ab. Für die im nächsten Jahr beginnende, vierjährige Amtsperiode stellt sich für den 
oben genannten Wahlkreis zur Wahl:

1.  Beatrice Imhof, Verkäuferin, Arth 

Wahlvorschläge: Personen, die über eine gültige Versicherungspolice bei der Pax, Schweizerische Lebens-
versicherungs-Gesellschaft AG verfügen, können zusätzliche Mitglieder der Genossenschaft als Kandidaten 
zur Wahl vorschlagen. Ein Wahlvorschlag muss von mindestens 20 Mitgliedern der Genossenschaft unter-
zeichnet werden. Die vorgeschlagene Person muss dem Wahlvorschlag schriftlich zugestimmt haben und 
über eine gültige Versicherungspolice verfügen. Die vorgeschlagene Person sowie die unterzeichnenden 
Mitglieder müssen Wohnsitz im jeweiligen Wahlkreis haben. Ein Vertreter aus dem Kreis der Unterzeichner 
muss genannt sein, der als ermächtigt gilt, die Unterzeichner des Wahlvorschlages zu vertreten und den 
Wahlvorschlag zurückzuziehen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen in den Statuten der Pax Holding 
(Genossenschaft), insbesondere über die Wählbarkeitsvoraussetzungen. Die detaillierten Bestimmungen zum 
Wahlverfahren und das für Wahlvorschläge zu verwendende Formular können beim Generalsekretariat der 
Pax Holding (Genossenschaft) einverlangt werden.

Wahlvorschläge sind bis 19. Dezember 2016 (40 Tagen nach Publikation im Schweizerischen Handelsamtblatt 
SHAB vom 8. November 2016) einzureichen an: Herrn Dr. iur. Alexander Filli, Advokat und Notar, Postfach 
632, 4010 Basel (Wahlbüro). Spätere Eingaben können nicht berücksichtigt werden.

Stille Wahl: Wenn nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen werden, als Personen zu wählen sind, erklärt der 
Verwaltungsrat die Vorgeschlagenen als in stiller Wahl gewählt.

Weitergehende Informationen zur Wahl der Delegierten sind online abrufbar über www.pax.ch/delegierten-
wahlen und können via delegiertenwahlen@pax.ch oder schriftlich beim Generalsekretariat der Pax Holding 
(Genossenschaft), Generalsekretariat, Aeschenplatz 13, 4002 Basel, einverlangt werden.
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Delegierten-Neuwahl 
für den Kanton Schwyz (1 Sitz)

Die Versicherungsnehmer der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG sind automatisch 
Mitglied der Pax Holding (Genossenschaft) und besitzen das Recht, bei der Zusammensetzung des obersten 
Organs unserer Gesellschaft, der Delegiertenversammlung, mitzubestimmen. Im Kanton Schwyz kommt es zu 
einer Neuwahl für die Amtsperiode 2017-2021. Es stellt sich nachfolgende Person zur Wahl:

 1.  Antoinette Föhr-Keller, Dr. med., 8808 Pfäffikon

Wahlvorschläge: Personen, die über eine gültige Versicherungspolice bei der Pax, Schweizerische Lebens-
versicherungs-Gesellschaft AG verfügen, können zusätzliche Mitglieder der Genossenschaft als Kandidaten für 
die Delegiertenversammlung zur Wahl vorschlagen. Ein Wahlvorschlag muss von mindestens 20 Mitgliedern 
der Genossenschaft unterzeichnet werden. Die vorgeschlagene Person muss dem Wahlvorschlag schriftlich 
zugestimmt haben und über eine gültige Versicherungspolice verfügen. Die vorgeschlagene Person sowie 
die unterzeichnenden Mitglieder müssen Wohnsitz im Kanton Schwyz haben. Ein Vertreter aus dem Kreis der 
Unterzeichner muss genannt sein, der als ermächtigt gilt, die Unterzeichner des Wahlvorschlages zu vertreten 
und den Wahlvorschlag zurückzuziehen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen in den Statuten der Pax 
Holding (Genossenschaft), insbesondere über die Wählbarkeitsvoraussetzungen. Die detaillierten Bestimmun-
gen zum Wahlverfahren und das für Wahlvorschläge zu verwendende Formular können bei der Pax Holding 
(Genossenschaft) einverlangt werden.

Wahlvorschläge sind bis 31. März 2020 einzureichen an: Herr Dr. iur. Alexander Filli, Advokat und Notar, 
Postfach 632, 4010 Basel (Wahlbüro). Spätere Eingaben werden nicht berücksichtigt.

Stille Wahl: Wenn nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen werden, als Personen zu wählen sind, erklärt der 
Verwaltungsrat den vorgeschlagenen Kandidaten als in stiller Wahl gewählt. 

Weitergehende Informationen zur Wahl der Delegierten können via E-Mail generalsekretariat@pax.ch oder 
schriftlich bei der Pax Holding (Genossenschaft), Generalsekretariat, Aeschenplatz 13, 4002 Basel, einverlangt 
werden.
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